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Vorwort

zur 4. Ergänzungslieferung
Die nunmehr vorliegende 3. Auflage (4. Lieferung) des „Kommunalen Kas-
senrechts Baden-Württemberg“ berücksichtigt zusammen mit der vorliegen-
den sowie der bald erscheinenden 5. Lieferung bis Dezember 2012 eingetre-
tene Rechtsänderungen.
Bei der Fortführung des Werks haben die Verfasser ihr besonderes Augenmerk
darauf gerichtet, dem Praktiker in den kommunalen Kassen ein Gesamtwerk
an die Hand zu geben, das bei der täglichen Arbeit eine wichtige Hilfestellung
leistet.
Unter dem Reiter „Text“ finden Sie sowohl die Fassung die für alle Kommu-
nen gilt, die noch kameral buchen, als auch die Fassung für die Kommunen
die schonaufdieDoppikumgestellt haben.Dasich inderGemKVO„Doppik“
nur die Begrifflichkeiten geändert haben, alle Kassenbestimmungen und
-grundsätze aber bleiben, gilt die Kommentierung unabhängig davon. Durch
die Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften wurde die Über-
gangsfrist auf die kommunale Doppik nun vom Landesgesetzgeber bis 2020
verlängert. Dann gibt es für die Kommunen in Baden-Württemberg ein ein-
heitliches Rechnungswesen. Für die kommunalen Kassen bleiben alle wich-
tigen gesetzlichen Vorgaben für die Abwicklung der Kassengeschäfte beste-
hen und das unabhängig vom Buchführungsstil. Mit der Neufassung der
Gemeindekassenverordnung wurden lediglich Begrifflichkeiten an die dop-
pische Welt angepasst, was aber inhaltlich keine Veränderungen mit sich
bringt. Die Buchführungsvorschriften finden sich für die Anwender der Dop-
pik nun nicht mehr in der Gemeindekassenverordnung, sondern in der Ge-
meindehaushaltsverordnung. Es gibt eine neue gültige GemHVO vom
11.12.2009. Darin ist geregelt, dass die neue Fassung spätestens ab dem
Haushaltsjahr 2020 anzuwenden ist. Bis dahin gilt die Fassung der GemHVO
vom 7.2.1973 weiterhin für alle kameral buchenden Kommunen. Die neue
Fassung ist nur dann anzuwenden, wenn vor dem offiziellen Umstieg die
Doppik angewendet wird. Die Verweise zur GemHVO in diesem Werk bezie-
hen sich deshalb zunächst ausschließlich auf die Fassung vom 7.2.1973.
Unser besonderer Dank gilt dem vormaligen Hauptverfasser, Herrn
Obergfell, für die detaillierte Kommentierung des Kassenrechtes. Unser Ziel
ist es nunmehr wieder in regelmäßigen Abständen die Kommentierung auf
den aktuellen Stand zu bringen, so dass der Nutzer in den kommunalen Kas-
sen immer ein aktuelles Werk zur Hand hat.
Für alle aus der Praxis kommenden Hinweise und Anregungen zur Fortfüh-
rung des Kommentars sind die Verfasser auch künftig sehr dankbar, im In-
teresse einer einheitlichen Anwendung des kommunalen Kassenrechts in Ba-
den-Württemberg.
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